
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

hier gibt es einen weiteren aktuellen Fall eines MDK mit Standort in 

Niedersachsen, der nach – bundesweit einheitlicher – Klärung verlangt.   

Obwohl die Versicherte in psychotherapeutischer Behandlung ist und ihr 

Hausarzt aufgrund persönlicher Erkenntnis und der Berichte ihrer Psycho- 

therapeutin AU bescheinigt, ist der MDK ohne persönliche Untersuchung 

und ohne Antwort auf die Arztanfrage entgegen der Einschätzung ihrer 

Behandler der Meinung, dass er die AU bezweifeln oder verneinen 

kann/darf. Die Krankenkasse folgt dem „blind“. 

 

Ich persönlich bin dagegen der Meinung, dass der MDK per „Glaskugel- 

Ferndiagnose“ nicht das Gegenteil dessen feststellen kann, was die behan- 

delnden Ärzte aus der persönlichen Untersuchung kennen. Durch solche 

Praktiken dürfte die „Grenze zur Willkür“ seit langem weit überschritten 

sein. 

 

Für die weitere Foren- und Pressearbeit bitte ich – auch mit Blick auf die 

Bedeutung zutreffender Gesundheitszeugnisse in solchen Fällen – um 

ein kurzes Statement zur Praxis Ihres MDK. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anton Butz 

http://www.sozial-krankenkassen-gesundheitsforum.de/index.php?thread/4983-%C3%A4rger-mit-der-krankenkasse/&pageNo=1

